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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1992

Norm

UVG §4 Z2

Rechtssatz

Die Besserstellung eines Kindes, dessen Unterhaltsp2ichtiger eine auch nur geringfügige Unterhaltserhöhung vereitelt,

gegenüber einem Kind, dessen Unterhaltsp2ichtiger seiner P2icht nachkommt, wird o6enbar vom Gesetzgeber zur

Erreichung des sozialpolitischen Zwecks der Unterhaltssicherung durch Gewährung des Vorschusses in Richtsatzhöhe

nicht als schädlich angesehen. Sie wäre nur dann ausgeschlossen, wenn bewiesen worden wäre, daß der

Unterhaltsschuldner zur Leistung des höheren Unterhalts nicht imstande ist.

Entscheidungstexte

4 Ob 547/92

Entscheidungstext OGH 10.11.1992 4 Ob 547/92

4 Ob 1576/95

Entscheidungstext OGH 23.05.1995 4 Ob 1576/95

nur: Die Besserstellung eines Kindes, dessen Unterhaltspflichtiger eine auch nur geringfügige Unterhaltserhöhung

vereitelt, gegenüber einem Kind, dessen Unterhaltspflichtiger seiner Pflicht nachkommt, wird offenbar vom

Gesetzgeber zur Erreichung des sozialpolitischen Zwecks der Unterhaltssicherung durch Gewährung des

Vorschusses in Richtsatzhöhe nicht als schädlich angesehen. (T1)
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